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Städtebauwettbewerbe

Die Österreichische Raumordnungskon-
ferenz thematisiert in ihrer Publikation 
„Raum für Baukultur“1, die zehn Emp-
fehlungen zur Stärkung der Orts- und 
Stadtkerne und zur Eröffnung des Raums 
für Baukultur anführt, das baupolitische 
Sujet der Zeit. Darin sind die „drängenden 
Themen“ Energie und Bestandserhaltung 
von Gebäuden2, die Bauherren, Archi-
tekten und Ingenieure direkt ansprechen 
sollen, formuliert. Erfreulich ist auch der 
Verweis auf die „Umbau- oder Rückbau-
Kultur“ und „eine nachhaltige Planungs-
kultur“3. In zahlreichen Orten und 
Stadtvierteln sind nämlich leerstehende 
Geschäfts-, Gewerbe- und Betriebsbauten 
und Wohnsiedlungen aus der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit geringer 
Bebauungsdichte eine bedeutsame Bau-
landressource. Die Neu- und Umnutzung 
dieser „Wegwerfarchitektur“ ist die Auf-
gabe der zeitgenössischen Architektur. 
Die Transformation dieser „Wegwerf-
architektur“ zu einer baukulturell und 
ökologisch werthaltigen Architektur der 
Orts- und Stadtverdichtung ist geboten, 
um den Konsum an Baugrund, Baustof-
fen und Energie und die CO2-Emissionen 
von Bauwerken zu reduzieren und den 
Nutzungskomfort zu verbessern, also der 
Bodenversiegelung und der Überwärmung 
der Orte und Städte entgegenzuwirken. 
Mit der zunehmenden sommerlichen 
Überhitzung der die Bauwerke umge-
benden Freiräume wird das natürliche 
Lüften und Kühlen der Innenräume – die 
Tages- und Nachtabkühlung ohne Kühl-
energieeintrag samt Abgabe der Abwärme 
an die Umwelt – zu einer konstitutiven 
Planungsaufgabe der Flächenwidmungs-, 
Bebauungs-, Infrastruktur- und Objekt-
planung. Dabei soll die Sanierung der Orte 
und Stadtviertel durch architektonische 
und energetische Lowtech-Maßnah-
men, bauliche Verdichtung, natürliche 
Verschattung, Durchlüftung, Begrünung 
und Wassermanagement und damit unter 
Minimierung der CO2-Emissionen voran-
schreiten. Dass das Dämmen der Fassaden 
mit Wärmedämmverbundsystemen (mit 
Mineral- oder Steinwolle-, Polystyrol(EPS/
XPS)-, Polyurethan(PU)-, Holzweichfaser- 
oder Zellulosedämmplatten und armier-
ten Dünnputzen) und dem Austausch der 
Fenster und Gläser nicht so nachhaltig ist, 
wie das mit dem Energieausweis schönge-
rechnet wird, ist bekannt:
•	 Die aktuellen Energiebedarfs- und CO2-

Emissions-Berechnungen basieren auf 
normativen Annahmen, die das Nutzer-
verhalten nicht parametrieren.

•	 Das Recycling von Verbundwerkstof- 
fen und von EPS-, XPS- und PU-Dämm-
platten aus Wärmedämmverbundsyste-
men ist schwierig. Nur sortenreine  
EPS- und XPS-Platten werden heute zu  
Granulaten verarbeitet, die wieder in 
den Baustoffkreislauf Eingang finden,  
z. B. als Leichtzuschlagstoffe für Putz-
mörtel und Beton, Drainageplatten, 
Geschoßdeckendämmungen oder 
Ausgleichsschüttungen. Unreine EPS-
Dämmstoffe werden immer noch in 
Müllverbrennungsanlagen verbrannt. 
Vor 2018 hergestellte EPS- und von 
2009 bis 2016 hergestellte XPS-Dämm-
stoffe werden zwar nicht als gefährli-
cher Abfall, aber als „persistente orga-
nische Schadstoffe“ (POP) eingestuft, 
vor 2009 hergestellte XPS-Dämmstoffe 
sind sowohl POP-Abfall als auch gefähr-
licher Abfall.4 

•	 Dichte Wohnungen, die nicht mehrmals 
täglich stoßgelüftet oder mechanisch 
be- und entlüftet werden, sind anfällig 
für Kondensat und Schimmel und für 
die Konzentration von Schadstoffen 
in der Raumluft. Luftwechsel, Luft-
feuchtigkeits- und Schadstoffaustausch 
durch diffusionsoffene Baustoffe und 
schimmelresistente Kalkputze und 
-beschichtungen sind notwendig für 
gesunde Aufenthaltsräume.

Dass Häuser heute vorrangig gedämmt 
werden, um den Heizwärmebedarf und 
den Objekt-CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist 
gut, aber zu wenig für eine ökologisch und 
kulturell verortete – nach- und werthalti-
ge – Architektur. Erst die ergebnisoffene 
Ideenfindung, die Auslotung der besten 
städtebaulichen Ideen und die anschlie-
ßende iterativ-integrale Planung der Orte, 
Objekte, Plätze und Grünanlagen sowie 
der technischen und mobilen Infrastruk-
tur eröffnen den „Raum für Baukultur“ 
und lebenswerte und ökologisch wert-
haltige Orte. Für die Umsetzung der in 
der erwähnten ÖROK-Publikation ausge-
sprochenen zehn Empfehlungen für einen 
sozialen, ökologischen und baukulturell 
wertvollen Städtebau empfehle ich die 
Phasen:

1. Projektvorbereitung

•	 Erforschung des Ortes: Klimadaten 
(Luft-, Boden-, Bauwerkstemperatu-
ren, Luftfeuchtigkeit, Luftströmung), 
Bodendaten (Einbauten, Bodenart, 
Sickerfähigkeit), Vermessung der Bau-
werke (Geometrie, Bauweise, Baustoffe, 
Ingenieurbefund) und der technischen 
Infrastruktur (Ver- und Entsorgungslei-
tungen, öffentlicher Verkehr), Bepflan-
zung, Biodiversität, Bebauungsbestim-
mungen und -dichte

•	 Stadtsoziologische Analyse des 
Planungsgebiets und des Umfelds: 
Nutzungsart, Nutzungsmängel (z. B. 
Leerstand, einseitige Nutzungen, sozia-
le Hindernisse)

•	 Öffentlichkeitsarbeit: Diskurs mit den 
Betroffenen

2. Aufbereitung der Planungs-
grundlagen, die einen Wettbewerb 
der Ideen anregen sollen, und 
Wettbewerbsausschreibung

3. Kooperation mit der örtlich zu-
ständigen Ziviltechnikerkammer, 
konstituierende Sitzung des Preis-
gerichts etc. gemäß Wettbewerbs-
standard Architektur WSA 2010

4. Erforschung und Auslotung 
der Gestaltungsvisionen in einem 
zweiphasigen Architektur-Realisie-
rungswettbewerb: In der ersten 
Phase, die der Ideenfindung dient, 
werden die Wettbewerbsteilnehmer 
zu vielfältigen Lösungsansätzen 
herausgefordert:

•	 Bei der Formulierung der Wettbewerbs-
ausschreibung für die erste Wettbe-
werbsphase sind die Ergebnisse der 
Projektvorbereitung (Erforschung des 
Ortes und der stadtsoziologischen Fak-
ten) kurz, prägnant und ohne Wertung 
zu beschreiben. Dabei ist zu beachten, 
dass jede Einschränkung (z. B. durch 
Bebauungsbestimmungen, Normen 
und Regelwerke) den Wettstreit um die 
besten Ideen einengen würde.

•	 In der ersten Wettbewerbsphase geht 
es um das Architekturexperiment, bei 
dem das morphologische Gefüge des 
Ortes, seine Gliederung, (Un-)Ordnung, 
Komposition, Proportion und Architek-
tonik erfasst und neu komponiert wer-
den sollen. Die künstlerische Sublimie-
rung aus der Beobachtung, Erforschung 
und Inspiration (Vision und Haltung) 
soll Emotionen für den Ort hervorrufen. 
Beim Nachdenken der Architekten und 
Ingenieure über den (Un-)Ort sollen 
vielschichtige Ideen zum Planungs-
gebiet entwickelt werden, auch wenn 
diese „verrückt“ und neuartig sind und 
sich vom Gewohnten wegbewegen oder 
wenn dabei architektonische Normen 
einer Neu- und Umdeutung unterzo-
gen werden. Das Ziel ist, Mängel und 
Potenziale des (Un-)Ortes zu erkennen 
und Zukunftsbilder und Utopien – auch 
diese sind nicht sanktioniert – vorzu-
schlagen, die versprechen, den (Un-)Ort 
durch Architektur sozial, ökologisch, 
ökonomisch, künstlerisch und emotio-
nal zu verbessern.

•	 In dieser Ideenfindungsphase sollen 
Architekten und Ingenieure ihre Ideen 
und Standpunkte zum Wettbewerbsziel 
ohne Einschränkung der künstleri-
schen Medien frei ausloten und dar-
stellen können. Bei der Beschreibung 
der künstlerischen Visionen sind neben 
Architekturskizzen und -modellen auch 
visuelle Erzählungen mit ungewohnten 
Darstellungstechniken (abstrahierende 
Strichgrafiken, Plastiken, Bild- oder 
Tonmontagen, Licht-und-Schatten-Tex-
turen) erlaubt.

5. Jurierung: In einem intensiven 
Diskurs einer Fachjury werden die 
Potenziale der Entwurfsvisionen 
herausgearbeitet und die besten 
Entwürfe für die zweite Wettbewerbs-
phase empfohlen.

6. In der Ausschreibung der zweiten 
Wettbewerbsphase formuliert das 
Preisgericht die prämierten inno-
vativsten städtebaulichen Ideen als 
Optionen.

7. Zweite Wettbewerbsphase: In einem 
städtebaulichen Architekturwett-
bewerb werden die Verfasser der in 
der ersten Wettbewerbsphase aus-
gewählten Beiträge, konfrontiert mit 
den ausgelobten Zukunftsbildern 
und Utopien, zur Konkretisierung des 
städtebaulichen Leitbildes, also zur 
Ausarbeitung realisierbarer Lösungs-
ansätze, aufgefordert. Die empfohle-
nen „Grundleistungen“ dieser Vertie-
fungsphase sind:

•	 Skizzen zur städtebaulichen Leitidee 
mit textlichen Erläuterungen zu den 
städtebaulichen und sozialen Visionen,

•	 ein Lageplan des Planungsgebiets und 
seiner Umgebung (1:1000 oder 1:2000): 
Gelände-Höhenschichtlinien, Gebäude 
(bemaßt: Länge, Breite und Höhe), Ver-
kehrsinfrastruktur, Grün-, Wasser- und 
Sportflächen,

•	 Funktionsschemata (ca. 1:5000): Nut-
zung der Baukörper unter dem Gelände, 
im Erdgeschoß mit Anbindung an die 
Umgebung und an die Grün-, Wasser- 
und Sportflächen sowie in den Regelge-
schoßen,

•	 Längs- und Querschnitt (1:1000 oder 
1:2000) mit einfacher Darstellung der 

Baukörper über und unter dem Gelän-
de,

•	 ein digitales Modell (DWG-Datei): Ge-
lände, Baukörper, Verkehrswege, Grün-, 
Wasser- und Sportflächen und Bäume,

•	 ein Baumassenmodell (1:1000 oder 
1:2000),

•	 die Berechnung der Bruttogrundfläche 
(BGFa) und des Bruttorauminhalts 
(BRIa) unter und über dem Gelände, der 
verbauten Fläche im Erdgeschoß, der 
befestigten Fläche und der städtebau-
lichen Kennwerte,

•	 die ökologischen Spezifika: z. B. Durch-
lüftung gegen die sommerliche Über-
hitzung, Wasserhaushalt und Verschat-
tung und

•	 ein Statement zur städtebaulich-archi-
tektonischen Vision; dabei soll die 
Frage beantwortet werden: Wohin soll 
sich der Ort, die Stadt, der Orts- oder 
der Stadtteil entwickeln?

Diese Leistungen reichen einem qualifi-
zierten Preisgericht aus, um die städtebau-
lichen Qualitäten, die Maße und Propor-
tionen der Stadträume, die funktionalen, 
ökologischen, emotionalen und sozialen 
Visionen, die die Wettbewerbsprojekte 
offerieren, lesen, diskursiv besprechen 
und bewerten zu können. An den digitalen 
Modellen prüft das Preisgericht die Sicht-
beziehungen zur bestehenden Bebauung, 
auch einen „Canaletto-Blick“, die Ver-
schattung der Bodenflächen und der Ge-
bäude, die Durchlüftung der Stadträume 
und ob Luftverwirbelungen entstehen, die 
städtebaulich-architektonischen Quali-
täten und ob diese historischen Orts- und 
Stadtmodellen folgen oder visionäre Qua-
litäten aufzeigen.5 

8. Jurierung der zweiten 
Wettbewerbsphase

9. Öffentlichkeitsarbeit: Die Wettbe-
werbsergebnisse werden ausgestellt 
und die Preisträger und die Fach- 
und Sachpreisrichter führen darüber 
einen offenen Diskurs mit der interes-
sierten Öffentlichkeit.

Die ergebnisoffene Formulierung der 
Wettbewerbsaufgabe ermutigt Architekten 
und Ingenieure zu visionären Ideen, dazu, 
architektonische Forschung zu betreiben 
und neue städtebauliche Lösungsansätze 
auszuprobieren, die über den tradierten 
und normierten Städtebau hinausgehen. 
Das Ziel ist eine neue Urbanisierung der 
Ortskerne und Stadtviertel durch
•	 die Orts- und Stadtviertelverdichtung: 

höher und dichter bauen – auch als 
Maßnahme gegen die sommerliche 
Überwärmung der Städte,

•	 die Mischnutzung der Orte und Stadt-
viertel – gegen die Segregation, die 
räumliche Trennung der Lebensfunk-
tionen mit viel zu hoher Verkehrsinfra-
struktur6 und zur Verkehrsberuhigung,

•	 die Nachnutzung (Umbau) leerstehen-
der Geschäfts-, Gewerbe- und Indust-
riegebäude,

•	 die Reagglomeration der Contai-
ner-Architektur mit vorgelagerten 
Parkplätzen entlang überregionaler 
Verkehrswege und der „Schöner-Woh-
nen-Häuschen mit Pool“ an den Orts- 
und Stadträndern7 und

•	 den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
zwischen Haupt-, Regional- und Klein-
städten und Dörfern.

—

Ausloten der Grenzen der baukulturell 
und ökologisch werthaltigen 
Stadtverdichtung und -aufstockung
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Die Ausschreibung eines städ-
tebaulichen Wettbewerbs muss 
Architekten und Ingenieure zu 
Planungsexperimenten auffordern 
und darf sie nicht mit Detailfragen 
zu Wohnungstypen, zur kleinflä-
chigen Begrünung, zur Versicke-
rung der Oberflächenwässer und 
dergleichen und mit einer Fülle an 
baurechtlichen Vorgaben oder einer 
Dialogphase während des Wett-
bewerbs behindern. Der Dialog der 
Vertreter der Kommunen mit der 
interessierten Öffentlichkeit muss 
in der Leistungsphase 0 (Projektent-
wicklung und -vorbereitung) und 
nach dem Abschluss des Städtebau-
wettbewerbs erfolgen. Fotorealis-
tische Schaubilder, die glückliche 
Menschen und spielende Kinder in 
einem Park mit blühenden Wiesen 
und Bäumen vor begrünten Haus-
fassaden zeigen, sind dabei nur 
Blendwerk, das nur allzu oft archi-
tektonische Mängel überdecken soll! 
—
Heinz Priebernig
—
—

— 1	
Geschäftsstelle der Österreichischen 
Raumordnungskonferenz (ÖROK) 
(Hrsg.): ÖROK-Empfehlung Nr. 58. Raum 
für Baukultur. Orts- und Stadtkerne 
stärken sowie Raum für Baukultur eröff-
nen, ÖROK-Materialien, Heft 11, 2023.
— 2
Ebenda, S. 10.	
— 3	
Ebenda, S. 5. 
— 4
Siehe Bundesministerium für Klima-
schutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Inno-
vation und Technologie (Hrsg.): EPS- und 
XPS-Dämmstoffabfälle ab der Baustelle. 
Leitfaden, 2021, S. 5.
— 5	
Beispiele städtebaulicher Wettbewerbe 
aus der näheren Vergangenheit zeigen 
nur selten eine Weiterentwicklung des 
Städtebaus. Zu oft verschleiern die zu 
vielen farbigen Grundrisse, Schnitte und 
Schaubilder mit naturgetreuen Details 
die Qualitäten (Maße und Proportionen) 
der Baukörper und der Stadträume.
— 6
Die Charta von Athen des CIAM 
(Congrès Internationaux d’Architec-
ture Moderne), die 1933 die räumliche 
Trennung der Lebensbereiche Wohnen, 
Erholung, Arbeiten und Verkehr und die 
„autogerechte Stadt“ propagierte, führte 
zu einer Deurbanisierung der Orte und 
Städte: zu erhöhtem Flächenverbrauch, 
Schlafstädten, hohem Verkehrsaufkom-
men und teurer Verkehrsinfrastruktur.
— 7
Der Entfall der Wohnbauförderung für 
Einfamilienhäuser im Grünen und die 
Anrechnung der gesamten Aufschlie-
ßungskosten und der Erhaltungskosten 
für die technische Infrastruktur und die 
Straßen auf die Grundstücke und Häuser 
würden das weitere Ausufern der Orte 
und Städte bremsen und mittelfristig 
umkehren. Die Liberalisierung des 
Bauens im Grünen durch die steuerliche 
Förderung privater Pkw widerspricht 
jeder nachhaltigen Bodenpolitik.

Architekturwettbewerbe

Es geht auch einfach

Die Wirtschaftlichkeit von Archi-
tekturwettbewerben ist aus zwei 
Perspektiven zu betrachten. Wäh-
rend Auftraggeberinnen durch 
Wettbewerbe eine Win-win-Situation 
erleben, gestaltet sich die Arbeit an 
der Wettbewerbsaufgabe für teilneh-
mende Planungsteams aufwendig 
und teuer. Eine Lösung dieses Dilem-
mas kann in der Vereinfachung der 
Verfahren und der Rückbesinnung 
auf die Funktion des Wettbewerbs 
gefunden werden.

Eine Studie zur Wirtschaftlichkeit 
von Architekturwettbewerben, die im 
Rahmen des internationalen, von der 
Bundeskammer der Ziviltechniker:innen 
initiierten Arch-E-Projekts veröffentlicht 
wurde,1 stellt den Wert qualitätsbasierter 
Ausschreibungen von Planungsleistun-
gen eindrucksvoll dar. Wenn sich, wie 
die Studie belegt, die Kosten des Wett-
bewerbs alleine durch die Reduktion 
der Baukosten durchschnittlich 18-fach 
amortisieren, wäre im Sinne der Ver-
antwortung für die ohnehin knappen 
öffentlichen Budgets jede öffentliche 
Bauaufgabe und Planungsdienstleistung 
zwingend als offener Wettbewerb auszu-
schreiben. 

Konträr sieht die Kalkulation der teil-
nehmenden Planungsteams aus, wie sie 
aus der jüngsten Aufwandserhebung der 
Kammer hervorgeht. Wettbewerbe gene-
rieren einen immensen Aufwand bei den 
Teilnehmenden, der durchschnittlich 
bei ca. 400 Stunden pro Wettbewerbs-
stufe liegt. Zweistufige Wettbewerbe 
sowie aufwendige städtebauliche Verfah-
ren können Leistungen weit jenseits von 
1.000 Stunden pro Wettbewerbsarbeit 
erfordern. Multiplizieren wir diesen 
Aufwand mit einem durchschnittlichen 
Stundensatz und vergleichen das Ergeb-
nis mit den üblichen Preisgeldsummen, 
so zeigt sich, dass in der Regel nur die 
Kosten des siegreichen Teams gedeckt 
werden können. Für den Zweitgereihten 
und alle danach ist der Wettbewerb ein 
wirtschaftlicher Verlust. Alle Teilneh-
menden mit Ausnahme der sechs durch 
Preise Begünstigten arbeiten kostenlos.

Keine Berufsgruppe in Österreich 
würde diese Bedingungen akzeptieren, 
die für Architektinnen und Architekten 
als selbstverständlich gelten. Wir sehen 
die Gründe für dieses Dilemma in einer 
Fehlentwicklung, die den Architektur-
wettbewerb über die letzten Jahrzehnte 
hinweg mit immer mehr Anforderungen 
überfrachtet und von der eigentlichen 
Funktion, qualitativ hochwertige Ent-
wurfskonzepte zu liefern, entfremdet 
hat. Der Wettbewerb ist zu wichtig – aus 
Gründen fairer, demokratischer Ver-
gaben, der Baukultur, der Qualität der 
Lösungen, der Effizienz (nicht zuletzt 
der Kosteneffizienz) usw. –, um ihn we-
gen zu hohen Aufwands ad acta zu legen. 
Er muss aber wieder auf jene Funktio-
nen reduziert werden, für die er einst 
erfunden wurde. Und diese liegen in der 
Entwicklung und im Vergleich unter-
schiedlicher Konzepte für bestimmte 
Planungsaufgaben. Würden wir uns 
wieder auf den grundlegenden Konzept-
charakter des Wettbewerbs verständi-
gen, könnten skizzenhafte Wettbewerbs-
entwürfe ausreichend sein und die Flut 
an Nachweisen und Gestaltungsdetails 
unterbleiben. Es ist nicht sinnvoll und 
im Wettbewerb auch nicht relevant für 
die Zuerkennung von Preisen, wenn 45 
an einem Wettbewerb Teilnehmende 

Nachweise zur Kreislaufwirtschaft, 
Haustechniklösungen und Kenndaten 
zur Wirtschaftlichkeitsabschätzung vor-
legen. Im Wettbewerb zählen die besten 
Ideen in Bezug auf Städtebau, Architek-
tur und Funktionalität; Inhalte, die mit 
den im Wettbewerbsstandard Architek-
tur WSA 2010 beschriebenen Grundleis-
tungen in einfacher Darstellung ausge-
arbeitet werden können.

Wenn wir sehen, dass in einzelnen 
Wettbewerben der Gesamtaufwand der 
Teilnehmenden bei weitem den Um-
fang der Beauftragung übersteigt,2 dann 
haben wir ernsthaft über ein vernünfti-
ges Shortlisting im Rahmen zweistufiger 
Wettbewerbe nachzudenken. Das kann 
durch eine reduzierte erste Wettbewerbs-
stufe geschehen, bei der nur Ideenskiz-
zen verlangt werden, die so ausgestaltet 
sein müssen, dass das Preisgericht die 
Qualität des Entwurfsansatzes beurtei-
len kann. Nur eine eingeschränkte An-
zahl der Beiträge – diejenigen mit dem 
größten Potenzial – wird für die zweite 
Wettbewerbsstufe nominiert. Erst in der 
zweiten Stufe soll dann ein detailliertes 
Vorentwurfskonzept ausgearbeitet und 
auch anhand eines Modells dargestellt 
werden. Die Grundleistungen bzw. 
eine der Aufgabenstellung angepasste 
Auswahl davon sind ausreichend, um 
primäre Ideenskizzen darzustellen. Jede 
Form der Nachweise, auch das Modell 
und jedenfalls jede Art von Muss-Krite-
rien können in der ersten Stufe entfal-
len. Der Gesamtumfang der Leistung 
in dieser Phase sollte auf einem kleinen 
Plakat untergebracht werden können 
und der Aufwand nicht bedeutend höher 
liegen als bei der Teilnahme an der Prä-
qualifikationsstufe eines nicht offenen 
Wettbewerbs oder eines Verhandlungs-
verfahrens.

Dekliniert man die Vereinfachungen 
in allen Aspekten eines offenen Wett-
bewerbs durch, so erzielt man eine Reihe 
positiver Effekte, nicht nur in Bezug auf 
den Aufwand der Teilnehmenden, son-
dern auch in Bezug auf die Vorprüfung, 
die im Idealfall weitgehend auf Formalia 
reduziert werden kann, sowie auf die 
Arbeit des Preisgerichts und weitere 
Verpflichtungen der Wettbewerbsorga-
nisation und der Auftraggeberin. Das 
Prinzip der Offenheit und Anonymität 
des Wettbewerbs bleibt erhalten, was ja 
die Voraussetzung ist, um eine möglichst 
große Anzahl qualitätvoller Beiträge 
zu generieren und sicherzustellen, 
dass unter ihnen der beste ausgewählt 
wird. Gleichzeitig könnten mit der 
Vereinfachung durch ein qualifiziertes 
Shortlisting die Verfahrenskosten, die 
durchschnittlich bei 0,7 % der geschätz-
ten Baukosten liegen, nochmals gesenkt 
werden. Wenn man schon nicht darüber 
nachdenkt, wie man die Leistungsträger 
des Wettbewerbs, und das sind nun ein-
mal die teilnehmenden Planungsteams, 
breiter und umfangreicher entschädigen 
kann.

Die Kammer sieht im Kontext der 
Teilnahmekosten ihre Aufgabe darin, 
ihre Mitglieder vor Selbstverausgabung 
zu schützen, wenn sie an Wettbewerben 
teilnehmen. Gleichzeitig muss das Quali-
tätsinstrument Architekturwettbewerb 
verteidigt werden und darf der Aufwand 
nicht so weit reduziert werden, dass aus 
dem Wettbewerb mit objektivierbaren 
Beurteilungskriterien ein Glücksspiel 
mit Zufallsergebnissen wird. 

Die Kooperierbarkeit von Verhand-
lungsverfahren steht zur Debatte, wenn 

sie eine wettbewerbsähnliche Ausgestal-
tung erfahren und wenn die Kooperati-
onskriterien und wesentlichen Grundan-
forderungen gemäß WSA 2010 umgesetzt 
werden. Zu diesen Anforderungen zählt 
der niederschwellige Zugang zu den 
Verfahren, der auf die Kleinteiligkeit 
der österreichischen Architekturszene 
abgestimmt sein muss. Aktuell sehen 
wir weiterhin diskriminierende Teil-
nahmekriterien, die mehr als 90 % der 
Architekturschaffenden Österreichs 
daran hindern, eigenständig an Ver-
handlungsverfahren teilzunehmen. Ein 
gesellschaftspolitischer Skandal, der von 
politischen Entscheidungsträgern nicht 
entsprechend wahrgenommen wird.

Verhandlungsverfahren verzeichnen 
einen geringeren Aufwand, sowohl für 
die bewerbenden Büros als auch im Pro-
zessverlauf. Dies ist jedoch dem Fehlen 
inhaltlicher, qualitätsbasierter Elemente 
geschuldet, da in der Regel auf Basis von 
Honorarangeboten bei teils hanebüche-
nen Eignungs- und Auswahlkriterien 
entschieden wird. Verhandlungsver-
fahren wären kooperierbar, wenn sie 
vor der Phase der Verhandlung einen 
echten und fairen Wettbewerb umfassen 
würden. Ein echter Wettbewerb wird 
anonym abgewickelt und durch ein un-
abhängiges Preisgericht mit ausreichend 
Fachexpertise entschieden, damit tat-
sächlich die beste Lösung der Bauaufga-
be zum Zug kommt. Für die Leistungen 
im Wettbewerb werden entsprechende 
Vergütungen ausbezahlt. Das Verfahren 
wird transparent kommuniziert; das 
bedeutet, dass nicht nur der Entschei-
dungsprozess in einem Protokoll der 
Beurteilungskommission veröffentlicht 
wird, sondern bereits in der Ausschrei-
bung des Verfahrens wesentliche Quali-
tätsparameter offengelegt werden. Zu 
diesen Parametern zählen die namentli-
che Nennung der unabhängigen Mitglie-
der der Kommission und die Bestellung 
einer unabhängigen Verfahrensorgani-
sation und Vorprüfung. 
—
Nikolaus Hellmayr
—

— 1	
Nikolaus Hellmayr: Daten zur wirtschaftlichen 
Effizienz von Wettbewerben, in: ARCH-E: 
ARCH-E White Paper – Empfehlungen für 
qualitätsorientierte Beschaffungsprozesse 
mit Hilfe von Architektur- und Planungswett-
bewerben, 2025, S. 30–46, abrufbar unter 
www.arch-e.eu/white-paper. Siehe auch 
National Council of Architects, Planners, 
Landscapers and Conservationists (CNAPPC) 
(Hrsg.): After the Project. More Efficient 
Procurement for High-Quality Public Works 
[Video], 2025, abrufbar unter https://ace-cae.eu/
news/after-the-project-what-happens-after-a-
public-works-tender.
— 2
Der Gesamtwert der Beiträge der 121 Büros, 
die am Wettbewerb „Kindergarten Puch bei 
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erreichte auf Basis der Aufwandserhebung 
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